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Beantwortung der Anfrage AF-0555/2014 

Sehr geehrter Herr Pfeffer, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. und 2. 
Das wiedergegebene Zitat bezog sich konkret auf unterschiedliche Anträge zur Umsetzung 
des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Hierbei wurde darauf verwiesen, dass Anträge 
zur Berichterstattung zu abgeschlossenen Maßnahmen gestellt wurden, zu denen die 
Information bereits erfolgt ist. Darüber hinaus ist es nicht erforderlich, dass die Verwaltung zu 
einer HSK-Maßnahme, die durch Beschluss des Stadtrates umgesetzt wurde, eine 
nochmalige separate Information zur Umsetzung gibt. 
 
Zu 3. 
Der Antrag der Stadtratsfraktion DIE LINKE zur Fortschreibung des Sozialberichts wurde 
vom Stadtrat beschlossen. Die Oberbürgermeisterin wird ordnungsgemäß diesen Beschluss 
des Stadtrates umsetzen. Der Bericht wird wichtigen Daten enthalten, die sowohl der 
Öffentlichkeit als auch der Verwaltung aufzeigen können, welche Handlungsfelder bestehen 
können. Die Frage der Sozialberichtserstattung liegt im gesellschaftlichen Interesse. 
Der Antrag der Stadtratsfraktion DIE LINKE trägt dem Umstand der demographischen 
Veränderungen Rechnung. Um den Angehörigen im Trauenfall eine würdevolle Teilnahme 
an den Trauerfeiern zu ermöglichen, ist es geboten, zu prüfen, unter welchen 
Voraussetzungen die Teilnahme von Hörgeschädigten deutlich verbessert werden kann. Aus 
diesem Grunde hat der Stadtrat den Antrag einstimmig angenommen. Die 
Oberbürgermeisterin wird diesen Beschluss umsetzen. Der gebotene Anstand gegenüber 
Trauernden verbietet eine Polemik in dieser Sache. 
 
Zu 4. 
Bereits in der letzten Stadtratssitzung ist zur Antragslage der FDP-Stadtratsfraktion darauf 
hingewiesen worden, dass die Einschätzung der FDP, einzelne Punkte würden nicht 
bearbeitet, schlichtweg nicht zutreffend ist. Allein zu den Fragen der Umsetzung des HSK 
wurde der Stadtrat regelmäßig schriftlich informiert. Dem Stadtrat wurden die halbjährlichen 
Berichte zum Umsetzungsstand, die pflichtgemäß an das Landesverwaltungsamt zu senden 
sind, vorgelegt. Darüber hinaus erfolgten zusätzliche Unterrichtungen zu einzelnen 
Stadtratssitzungen in Berichtsvorlagen, auf Anfragen von Stadtratsmitgliedern und im 
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Zusammenhang mit einzelnen Beschlussvorlagen in Umsetzung von HSK-Maßnahmen. 
Zusätzlich erfolgten Informationen zur Umsetzung des HSK und zu Finanzsituation im 
öffentlich tagenden Haushalts- und Finanzausschuss. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 

 

 
 
 


